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Politik, Ökonomie und Recht
Politique, économie et droit
Politica, economia e diritto Diskussion

In seinem Brief vom 29. August 2001 fragt sich
F. Tapernoux: «Es würde mich an dieser Stelle in-
teressieren, ob dieses peinliche Verfahren immer
noch hängig ist? [1]. Herr Tapernoux meint das Dis-
ziplinarverfahren des Universitätsrats der Univer-
sität Zürich gegen mich. Das Verfahren, das in der
Schweizerischen Ärztezeitung vom 28. Juni 2000
[2] beschrieben wurde, ist noch nicht abgeschlos-
sen. Es dreht sich einzig und allein um die Frage,
hat der ehemalige Direktor der Klinik für Viszeral-
chirurgie des UniversitätsSpitals Zürich, Herr G. 
seinen Ph.D.-Titel zu Recht getragen oder nicht.
Herr Regierungsrat Buschor begründete die Recht-
mässigkeit vor dem Zürcher Kantonsrat wie folgt:
«Nachdem Prof. G. seine in Deutschland erworbene
Dissertation und Habilitation der Universität Min-
nesota vorgelegt hatte, wurde ihm die Erlaubnis 

erteilt, dort den Ph.D.-Titel zu führen.» [3]. Diese
Aussage ist nirgends dokumentiert. Im übrigen trägt
Herr G. seinen Ph.D.-Titel heute nicht mehr, wie
man in der Homepage der Universität Minnesota
nachsehen kann. Das Disziplinarverfahren gegen
mich wäre zwar abgeschlossen, hätte ich folgende
Vereinbarung zwischen dem Universitätsrat und mir
vom Juli 2001 betreffend Aufhebung des Verweises
akzeptiert: 1. Sauter anerkennt, dass Professor G.
seinen Ph.D.-Titel gutgläubig getragen hat. 2. Sau-
ter bekennt sich schuldig in allen Anklagepunkten
des Disziplinarverfahrens, nämlich: Nichtbefolgung
einer klaren Anordnung des Vorgesetzten; Verlet-
zung der Pflicht, sich gegenüber gleichgestellten
Mitarbeitern wohl zu verhalten; Verletzung der
Pflicht zur Verschwiegenheit. 3. Sauter verpflichtet
sich zum Stillschweigen über die Affäre G. Bei
Nichtbefolgung wird er fristlos entlassen und hat
eine Konventionalstrafe von Fr. 100 000.– zu ent-
richten. 4. Sauter anerkennt, dass seine Nichtbeför-
derung auf den 1. Juli 2000 nicht auf Grund des 
Disziplinarverfahrens geschah. Selbstverständlich
unterschrieb ich diese Vereinbarung nicht und lasse
dem Disziplinarverfahren seinen Lauf vor der Re-
kurs kommission des Regierungsrates oder allenfalls
vor dem Verwaltungsgericht.
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